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newsletter@burhoff.de

Von: Detlef Burhoff <newsletter@burhoff.de>

Gesendet: Samstag, 8. April 2023 08:37

An: newsletter@burhoff.de

Betreff: RVG-Newsletter 5/2023: Neuer Beitrag und einige Entscheidungen online

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier 

 

 

 

Detlef Burhoff 
Rechtsanwalt, Richter am OLG a.D. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
hallo lieber Newsletter-Bezieher, 

 

26789 Leer, den 09.04.2023 
 

heute melde ich mich mit dem RVG-Newsletter 05/2023. Vorab wünsche ich allen Beziehern und Bezieherinnen 
schöne Ostertage.  
 
Und ich weise vorab auf Folgendes hin: Burhoff-Online ist in diesen Tagen seit 25 Jahren präsent. Aus dem 
Anlass habe ich mir - und den Besuchern - ein neues Outfit gegönnt. Wir, d.h. mein Webmaster und ich, haben 
die Startseite ein wenig "abgespeckt". Ich hoffe, dass Sie nun noch schneller die Informationen finden, die Sie 
suchen.  
 
Bei der GelegenheitIch: Ich bedanke mich bei allen Besuchern, die mir in den vergangenen 25 Jahren die Treue 
gehalten haben. Ich hoffe, Sie bleiben mir auch weiterhin gewogen und nehme das (kostenlose) Angebot war. 
 
Und dann weise ich auf folgende gebührenrechtliche Neuerungen auf Burhoff-online hin:  
 
Eingestellt worden im Volltext ist der von mir stammende Beitrag aus AGS 2023, 102: 

Die Abrechnung der anwaltlichen Tätigkeit in mehreren Strafverfahren –  
Teil 3: Verweisung und Zurückverweisung 

 

Außerdem sind seit dem letzten Newsletter einige weitere gebühren-/kostenrechtliche Entscheidungen eingestellt 
worden. Bei der Gelegenheit bitte ich um die Zusendung weiterer Entscheidungen zum straf- bzw. 
bußgeödrechtlichen Gebührenrecht, über die ich dann gerne im Blog und auch an anderer Stelle berichte. 
 
Im Einzelnen eingestellt worden sind jetzt: 
 
§ 46 
Begleichung von Dolmetscher-/Übersetzerrechnungen, Pflichtverteidiger, Wahlanwalt, Verfahren 
LG Nürnberg-Fürth, Beschl. v. 24.02.2023 – 20 KLs 358 Js 11338/21 

1. Wird ein Dolmetscher vom Verteidiger beauftragt, hat der Dolmetscher keinen unmittelbaren Anspruch 
gegen die Staatskasse, sondern allein gegen seinen Auftraggeber. Dieses kann sich dann im Rahmen 
des Erforderlichen gegenüber der Staatskasse schadlos halten. 

2. Es handelt sich um einen Auslagenerstattungsanspruch sui generis unabhängig von der Art der 
Verteidigung und der Frage einer Verurteilung. 

3. Die wörtliche Übersetzung der gesamten Akte oder einzelner Aktenbestandteile gehört in der Regel 
gerade nicht zu den insoweit erforderlichen Translationsleistungen. 
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https://www.burhoff.de/burhoff/rvginhalte/2458.htm 

Nr. 2501 VV 
Beratungshilfe, mehrere Beschuldigte, Verbot der Mehrfachverteidigung 
AG Braunschweig, Beschl. v. 27.03.2023 - 81a II 1309/21 

Zur Anwendung des § 146 StPO im Beratungshilfeverfahren. 

https://www.burhoff.de/burhoff/rvginhalte/2459.htm 

Nr. 4141 VV 
Strafbefehl, Absprache, zusätzliche Verfahrensgebühr, analoge Anwendung 
OLG Nürnberg, Beschl. v. 07.03.2023 - Ws 139/23 

Der Senat hält an seiner bisherigen Rechtsprechung (Beschluss vom 20.5.2009 - 2 Ws 132/09), fest, dass die 
zusätzliche Gebühr nach Nr. 4141 VV RVG nicht anfällt, wenn der Verteidiger den Verurteilten dahingehend 
berät, ein den Rechtszug beendendes Urteil oder den erlassenen Strafbefehl hinzunehmen und nicht dagegen 
vorzugehen. Dabei ist es unerheblich, ob von Anfang an übereinstimmend das Strafbefehlsverfahren gewählt 
wird oder die Staatsanwaltschaft zunächst Anklage erhoben hat und dann entweder durch Rücknahme der 
Anklage oder gemäß § 408a StPO zum Strafbefehlsverfahren übergegangen wird. 

https://www.burhoff.de/burhoff/rvginhalte/2456.htm 

Nr. 4142 VV 
Führerschein(formular), Einziehung, zusätzliche Verfahrensgebühr, Gegenstandswert 
AG Frankfurt am Main, Beschl. v. 3.3.2023 - 993 Cs 443 Js 2095/20 (41/23) 

Die anwaltliche Vertretung eines Beschuldigten in einem Strafverfahren, in dessen Lauf die Fahrerlaubnis 
vorläufig entzogen wird, löst keinen Gebührenanspruch nach 4142 VV-RVG aus. Das gilt auch für die Einziehung 
des Führerscheinformulars. 

https://www.burhoff.de/burhoff/rvginhalte/2457.htm 

Vorbem. 7 VV 
Unterbevollmächtigter Terminsvertreter, Erstattungsfähigkeit der Kosten 
AG Frankfurt am Main, Beschl. v. 28.02.2023 – 30 C 731/22 (68) 

Zu den zu erstattenden Kosten können auch die Kosten für einen Unterbevollmächtigten gerechnet werden, 
jedenfalls dann, wenn dies im Vorfeld mit dem Mandanten abgestimmt ist und dieser dadurch der Delegation der 
eigentlich höchstpersönlich vorzunehmenden Terminvertretung zugestimmt hat. 

https://www.burhoff.de/burhoff/rvginhalte/2460.htm 
 

 

Im Werbeblock dann folgende Hinweise: 
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Zunächst noch einmal der Hinweis auf die Neuerscheinungen 2022: 
 
Am 18.11.2022 ist Burhoff/Grün, Messungen im Straßenverkehr, der Klassiker zu 
den Messverfahren, in der 6. Auflage erschienen. Das Werk enthält wieder eine 
ausführliche Darstellung der Technik der einzelnen Messverfahren. Neue 
Messverfahren sind aufgenommen, die Ausführungen im Übrigen (natürlich) 
aktualisiert. 
 
 
Der Preis beträgt für das Werk im Einzelbezug 114 EUR. Zum Bestellformular geht 
es hier. Wer bestellt hat, muss sich dann um nichts mehr kümmern. Das Buch kommt 
nach Erscheinen automatisch. 

 

  

  
 

    

 

Und dann auch noch einmal ein Hinweis, der mit meinen sonstigen Themen nicht so 
ganz viel zu tun hat. Es geht um mein erstes Buch, das ich 1989 geschrieben habe, 
nämlich mein 
 

"Vereinsrecht Ein Leitfaden für Verein und Mitglieder". 
 

Das ist inzwischen in der 11. Auflage erschienen. Auf die weise ich hier dann auch 
hin.  
 
Es freut mich, dass dieses Buch in all den Jahren nicht nur Vereinen und ihren 
Mitgliedern ein - hoffentlich immer guter -  Ratgeber gewesen ist, sondern 
inzwischen wohl auch Kollegen geworden ist. Daher hier der Hinweis und auch der 
Link zur Vorbestellung.  
 
Wer bestellt, erhält das Werk automatisch. Wie gehabt. 

 
  

  
 

    

Bereits 2021 ist erschienen: 
 
Burhoff/Volpert: RVG Straf- und Bußgeldsachen, 6. Aufl. 2021.  
 
Das KostRÄG 2021 ist am 01.01.2021 in Kraft getreten. Der RVG-Kommentar ist am 
26. März 2021 erschienen. Er enthält natürlich alle Änderungen durch das KostRÄG. 
 
Wie immer: Man kann auf der Bestellseite meiner Homepage "bestellen". Danach 
muss man dann nichts mehr tun. Das Werk wird dann automatisch geliefert. 
 
Das Werk gibt es inzwischen auch als sog. Mängelexempalr zu einem reduzierten 
Preis von 99 EUR - das sind 30 EUR Ersparnis. 
 
Zu dem Werk liegen dann erste Rezensionen vor. 
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Es schließen sich dann die Hinweise zu den folgenden 

Neuauflagen aus dem Jahr 2021 an: 
 
Ende November 2021 sind 
   
* Burhoff (Hrsg.), Handbuch für das strafrechtliche 

  Ermittlungsverfahren, 9. Auflage, 2022,  
 
und  
 
* Burhoff (Hrsg.), Handbuch für die strafrechtliche 

  Hauptverhandlung, 10. Auflage, 2022,  
 
erschienen. Beide Werke sind aktualisiert und erneut erweitert, es hat 
sich in den letzten Jahren ja einiges getan, zuletzt erst in diesem Jahr 
noch einmal mit dem Gesetz zur "Fortentwicklung der StPO". Ich habe 
zudem "EV" und "HV" nicht mehr allein bearbeitet, sondern mit einem 
Team, das einen Teil der Bearbeitungen übernommen hat. 
 
Es gibt zu den Neuerscheinungen auch wieder ein "Burhoff-Paket", das 
aus dem "Ermittlungsverfahren" und der "Hauptverhandlung" besteht, 
natürlich preisreduziert, so dass sich die Sammelbestellung auf jeden 
Fall lohnt. 
 
Und auch das "Komplettpaket" - also: Handbücher 
Ermittlungsverfahren, Hauptverhandlung, Rechtsmittel, Nachsorge - gibt 
es wieder/noch, und zwar mit dem "Ermittlungsverfahren" und der 
"Hauptverhandlung" in den Neuauflagen und "Rechtsmittel" und 
"Nachsorge" in der nach wie vor (nur) vorliegenden 2. bzw. 1. Auflage. 
Der Preis ist gegenüber dem früheren Komplettpaket ein wenig reduziert. 
 
Und Achtung: Beide werke gibt es inzwischen als sog. 
Mängelexemplare, also mit kleinen Fehler, Meist stammen diese 
Bücher aus Retouren, haben also keinen Schutzumschlga u.Ä. Inhaltlich 
sind die Bücher aber ok. Diese Exempalre gibt es natürlich zu 
Sonderpreisen, und zwar das Handbuch Ermittlungsverfahren für 
94,40 EUR und das Handbuch Hauptverhandlung für 89,90 EUR. 
 
Das alles kann man - wie immer - bestellen. Einfach mal beim 
Bestellformular schauen. Nach der Bestellung muss man dann nichts 
mehr tun. Die bestellten Bücher und das Burhoff-Paket bzw. das 
Komplettpaket kommen dann automatisch. 
 
Zu den ersten Rezensionen geht es hier. 

  

  
 

    

Aus Anlass des Erscheinens der 6. Auflage des Buches "Messungen im 
Straßenverkehr" hat der Verlag dann auch das Verkehrsrechtspaket wieder neu 
auflegen. Das besteht aus: 
 

Burhoff (Hrsg.) Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 
6. Aufl. 2021 und Burhoff/Grün (Hrsg.), Messungen im Straßenverkehr, 6. Aufl. 
2023. 
 

Also: Geballtes aktuelles Wissen im straßenverkehrsrechtlichen Owi-Recht. Und das 
für nur 199,00 EUR. Damit spart man gegenüber dem Einzelbezug der Werke 44,00 
EUR. 
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Auch hier gilt: Bestellungen sind auf meiner Homepage möglich. Bücher kommen 
dann automatisch, und auch noch vor Weihnachten. 

  

  

 

    

 
Und dann noch einmal Hinweise auf frühere/weitere Neuerscheinungen: 

 

  
 

 

 

 

Und ebenfalls Ende März 2021 erschienen: 
 

Burhoff (Hrsg.) Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OW-Verfahren, 6. 
Aufl. 2021. 
 
Wie immer: Auch dieses Werk ist aktualisiert und erweitert. Das ein oder andere 
hatte sich dann nach Erscheinen der 5. Auflage doch getan in dem Bereich. Auch 
hier: Wir sind topaktuell. Die Entscheidung des BVerfG v. 12.11.2020 - 2 BvR 
1616/18 - haben wir noch einarbeiten können. 
 
Und natürlich kann man auch dieses Werk auf der Bestellseite meiner 
Homepage bestellen Danach muss man dann nichts mehr tun. Das Werk kommt 
automatisch. 
 
Auch dieses Werk gibt es inzwischen als sog. Mängelexempalr zu einem 
reduzierten Preis von 99 EUR - das sind 30 EUR Ersparnis. 
 
Auch zu diesem Werk liegen dann erste Rezensionen vor.  

  

  

 

    

Aus dem strafrechtlichen Angebot weise ich dann auch noch einmal 
hin auf: 
  

Burhoff/Kotz (Hrsg.) Handbuch für die strafrechtlichen Rechtsmittel und 
Rechtsbehelfe, 2. Auflage, und auf 
 

Burhoff/Kotz (Hrsg.) Handbuch für die strafrechtliche Nachsorge. 
 

Beide Bücher sind derzeit als "1a-Ware", aber auch als sog. 
Mängelexemplare, also Exemplare aus Retouren, lieferbar. Das gilt 
auch für das "Burhoff Paket 2", das aus diesen beiden Büchern besteht. 
Das "Mängel-Paket" kostet nur 132,90 EUR, die Ersparnis gegenüber 
dem Einzelbezug der beiden Bücher liegt damit bei fast 100 EUR. 
 
 

Einfach auch hier mal beim Bestellformular schauen. 
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Und zum Schluss dann auch noch einmal der Hinweis auf die vom Kollegen 
Marc N. Wandt herausgegebene  
 
"Festschrift zum 70. Geburtstag von Detlef Burhoff,  
 
die im August 2020 im ZAP-Verlag erschienen und über meine Hompeage 
käuflich zu erwerben ist.  
 
Allerdings leider nicht als Printausgabe, die 1. Auflage ist vergriffen. Die 
Festschrift wird auch als Print nicht noch einmal neu aufgelegt.  
 
Zu beziehen ist aber ein Ebook/eine PDF-Ausgabe, und zwar zum Preis von nur 
29,90 EUR. Bestellungen kann man ganz einfach auf der Homepage beim 
Bestellformular aufgeben. 
 
Die Festschrift enthält interessante Beiträge zum Verfahrensrecht, über die man 
sich auf meiner Homepage näher informieren kann. 

 

 

 

 
Beim Bestellformular kann man natürlich auch meine übrigen Werke - und natürlich auch weitere Bücher, ggf. auch 
Mängelexemplare -, bestellen oder vorbestellen. Ich gehe, wenn nichts anderes vermerkt ist, bei eingehenden 
Bestellungen davon aus, dass Mängelexemplare gewünscht sind, wenn die angeboten werden. Ich bitte um 
Verständnis, dass für die Lieferungen aus den Sonderangeboten aber kein Rückgaberecht besteht. 

 

Und dann schließlich auch noch einmal der Hinweis auf ein Produkt aus dem Anwalt-/ZAP-Verlag, auf das ich ja 
auch schon in früheren Newslettern hingewiesen hatte, nämlich der Hinweis auf:   
 

 
Bei diesem "Produkt" - dieser "Plattform" - handelt es sich um eine Online-Bibliothek des ZAP-/Anwalt-
Verlages, in der rund 150 Bücher online stehen. Nun ja, wird der ein oder andere sagen, das ist ja nichts Neues, 
das kennen wir ja schon. Das mag sein. Aber: Für mich (und meine Werke) ist das des ZAP-Verlages vor allem 
deshalb interessant, weil damit endlich auch die Handbücher Ermittlungsverfahren und Hauptverhandlung 
beim ZAP-Verlag mobil fähig sind und Strafrechtler in diesen im Verfahren endlich ohne WLAN hinter dicken 
Gerichtsmauern im Saal live recherchieren können. Ohne kilo-weise Buchballast in der Tasche, was ja immer 
wieder "bemängelt" worden ist.  
 

Wer sich über Anwaltspraxis Wissen näher informieren will, kann das online unter Anwaltspraxis Wissen tun. 
Man kann vier verschiedene Module mit bis zu 150 frei geschaltenen Büchern bestellen. Die Online Bibliothek 
kann man im PC im Browser nutzen und auf iOS und Android Mobilgeräten (Smartphones und Tablets). Und: 
Mobile Apps gibt es inzwischen auch. 
  

 

 

Mit besten Grüßen  
und: Gesund bleiben - das ist (leider) nach wie vor wichtig 
 
Rechtsanwalt Detlef Burhoff, RiOLG a.D.  

  

Wenn Sie diese E-Mail (an: anwalt@bley-strafrecht.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.  
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RiOLG a.D. 
Rechtsanwalt Detlef Burhoff,  

Nessestraße 26 
26789 Leer 
Deutschland 

 
049197673846 

newsletter@burhoff.de 

 


